
          

    - bitte wenden - 

 

Name: ____________________________________________________________________ 

Anschrift: ____________________________________________________________________ 

Telefon:  ____________________________________________________________________ 
 
 
 
Stadt Geseke 
Abt. für Steuern, Gebühren, Beiträge 
An der Abtei 1 
59590 Geseke 
 
 
 
 

An-/Abmeldung von Apparaten  
mit oder ohne Gewinnmöglichkeit zur Vergnügungssteuer  

 
Hiermit melde ich folgende Apparate zur Vergnügungssteuer 
 
 □ an: 

□ ab: 
 

________  Geldspielgeräte (mit Gewinnmöglichkeit) ab dem ___________________________ 
Anzahl gesamt          Datum 

________ Unterhaltungsgeräte (ohne Gewinnmöglichkeit) ab dem _____________________ 
Anzahl gesamt                Datum 

 Art und Anzahl der Unterhaltungsgeräte (Dart, Billard, Kicker, Airhockey o.ä.): 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 
Aufstellort: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 
_________________, ________________  ___________________________________ 

Ort   Datum     Unterschrift 
 

 
 



 

Auszug aus der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Geseke 
in der Fassung der Änderungssatzung vom 18.12.2024: 

 
§ 1 

Steuergegenstand 

Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der Stadt Geseke veranstalteten nachfolgenden Vergnügungen (Veranstaltungen): 
… 
5. das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten in 
a) Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, 
b) Gastwirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an anderen für jeden zugäng-
lichen Orten. 
… 

 
§ 3 

Steuerschuldner 

Steuerschuldner ist der Unternehmer der Veranstaltung (Veranstalter). In den Fällen des § 1 Nr. 5 ist der Halter der Apparate 
(Aufsteller) Veranstalter. 

 
§ 10 

Nach dem Spieleinsatz bzw. der Anzahl der Apparate 

(1) Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten bemisst sich bei 
Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach dem Spieleinsatz, bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit nach deren Anzahl. Spieleinsatz 
ist die nach der Spielverordnung mit jeder Auslesung eines Geldspielgerätes durch eine Kontrolleinrichtung zu dokumentierende 
Summe der Einsätze. 
(2) Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung 

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 5 a) bei 
 Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 6,0 v.H. des Spieleinsatzes 
 Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 35,00 Euro 
2.  in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Nr. 5 b) bei 
 Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 6,0 v.H. des Spieleinsatzes 
 Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 25,00 Euro 
3.  in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten (§ 1 Nr. 5 a und b) bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten 

gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden oder die die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder 
pornographische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben 200,00 Euro 

(2) … 
(3) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Apparates ein gleichartiger Apparat, so wird die Steuer für diesen 
Kalendermonat nur einmal erhoben. 
(4) Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines Apparates vor dessen Aufstellung, jede Änderung hinsichtlich Art und Anzahl 
der Apparate an einem Aufstellort bis zum 7. Werktag des folgenden Kalendermonats schriftlich anzuzeigen. Bei verspäteter An-
zeige bezüglich der Entfernung eines Apparates gilt als Tag der Beendigung des Haltens der Tag des Anzeigeneingangs. Ein Ap-
paratetausch im Sinne des Abs. 3 braucht nicht angezeigt zu werden. 
 

§ 13 
Festsetzung und Fälligkeit 

(1) Die Stadt Geseke ist berechtigt, bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen die Steuer für einzelne Kalendervierteljahre 
im Voraus festzusetzen. In diesen Fällen ist die Steuer für das jeweilige Kalendervierteljahr zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 
15. November zu entrichten. … 
(2) … 
(3) Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit im Sinne des § 10 ist der Steuerschuldner verpflichtet, bis zum 15. Tag nach Ablauf eines 
Kalendervierteljahres der Stadt eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck einzureichen. 
(4) Die Steuer wird mit Steuerbescheid festgesetzt und ist innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zu 
entrichten. 
(5) Bei der Besteuerung nach dem Spieleinsatz sind den Steuererklärungen nach Abs. 3 Zählwerk-Ausdrucke für den jeweiligen 
Abrechnungszeitraum beizufügen, die als Angaben mindestens Geräteart, Gerätetyp, Gerätenummer, die fortlaufende Nummer 
des Zählwerkausdruckes und den Kasseninhalt enthalten müssen. 


